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M
Fortsetzung

Milieu

M.s bezeichnen größere →Gruppen von Menschen mit
ähnlichen wertgestützten Überzeugungen, Mentalitä-
ten und Prinzipien der Lebensführung. Diese verfügen
i.d.R. über eine erhöhte Binnenkommunikation und je-
weils spezifische Distinktionsstrategien, um sich von an-
deren M.s abzugrenzen. In der historischen Wahlfor-
schung hat Mario Rainer Lepsius für das Kaiserreich
und die Weimarer Republik sog.e sozialmoralische M.s
unterschieden, um die Bindung an bestimmte Parteien
zu erklären, so ein konservatives, ein sozialdemokrati-
sches, ein liberal-protestantisches und ein katholisches
M. In der Soziologe wurde der Begriff des M.s als sozia-
les M. von Theodor Geiger (1932) in die Sozialstruk-
turanalyse eingeführt. Das M.-Konzept ist ein mehr-
dimensionales Modell und verbindet äußere, primär
ökonomisch bestimmte Verhältnisse (Soziallagen) mit
inneren, primär kulturell geprägten Formen der Lebens-
gestaltung (Lebensstile). Als solches ist es eine Ergän-
zung der in der Soziologie dominierenden Schicht- und
Klassenmodelle, die der Komplexität und Dynamik mo-
derner Gesellschaften immer weniger gerecht werden.
Inzwischen gibt es mehrere konkurrierende M.-Mo-

delle. Was sie eint, ist, dass sie weiterhin die zur Erfas-
sung der Soziallage relevanten Indikatoren (formaler
Bildungsgrad, Berufsstatus und Einkommen) erheben.
Sie differieren v. a. darin, wie sie versuchen, die Dimen-
sion der wertgestützten Überzeugungen, Mentalitäten
und Formen der Lebensführung empirisch zu fassen.
Hier unterscheiden sich primär wissenschaftlich aus-
gerichtete Konzepte, die ihren Schwerpunkt v. a. auf
Formen der Alltagsästhetik und wertgestützte Lebens-
ziele und -philosophien legen (wie bspw. Gerhard Schul-
zes Studie über „Die Erlebnisgesellschaft“ [1992] mit der
Unterscheidung von Niveau-, Harmonie-, Selbstver-
wirklichungs-, Integrations- und Unterhaltungs-M.),
von denen aus der Markt- und Meinungsforschung
( →Demoskopie), die primär an spezifischen Konsum-
mustern interessiert sind. Letztere, insb. das Heidelber-
ger Sinus-Institut, erheben inzwischen regelmäßig –
auch international – die M.-Struktur von Gesellschaften
und identifizieren dementsprechend immer wieder
neue M.s (so z.B. – neben dem eher traditionellen M.
der bürgerlichen Mitte, dem konservativ-etablierten
und dem liberal-intellektuellen M. – das expeditive, das
adaptiv-pragmatische und das hedonistische M.).
M.-Modelle sind allerdings nicht nur relevant für die

Konsum- und Marktforschung, inzwischen werden sie
auch im Rahmen der Erziehungswissenschaften (z.B.
für die soziale Verortung von Erziehungsstilen) aber
auch in der Gesundheitsforschung (z.B. zur Erarbeitung

zielgruppenspezifischer Präventionsprogramme) sowie
für die Beratung von Verbänden, Parteien und Kirchen
genutzt. So will der BDKJ als Mitauftraggeber der
Sinus-Jugendstudien die Ergebnisse für die Entwicklung
auf die Bedürfnisse der jeweiligen M.s abgestimmter
pastoraler Konzepte einsetzen.

Literatur
BDKJ: Zeigt her eureWerte. Sinus-Jugendstudie:Was Jugend-
liche heute bewegt, in: BDKJ.konkret 3 (2016) • M. Vester
u. a.: Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel,
2001 • M. R. Lepsius: Parteiensystem und Sozialstruktur, in:
ders.: Demokratie in Deutschland, 1993, 25–50 • G. Schulze:
Die Erlebnisgesellschaft, 1992 • T. Geiger: Die soziale Schich-
tung des deutschen Volkes, 1932.

WINFRIED GEBHARDT

Militär

I. Historisch-begrifflich – II. Politikwissenschaftlich

I. Historisch-begrifflich

Der Begriff M. leitet sich aus dem lateinischen Wortfeld
militia, mililtaris, miles (Kriegswesen, zum Kriege gehö-
rig, Kriegsmann, Streiter) ab und findet sich im angel-
sächsischen Sprachraum (miltary, milice) ebenso wie im
romanischen (milice, militaire, militare, militar) und sla-
wischen (milícija, milicja). Die weite Verbreitung ver-
weist auf die antiken Wurzeln des neuzeitlichen euro-
päischen Heerwesens. Eine frühe Verwendung findet
sich in römischen militärischen Rechtskodifikationen
der späten Republik (1. Jh. v.Chr.). Die spätantiken mi-
litärischen Lehrschriften („Epitoma rei militaris“ [Vege-
tius Renatus, um 390 n.Chr.]), die ihrerseits ältere Über-
lieferungen (Cato, Polybios) einbeziehen, erhielten erst
im Renaissancehumanismus eine kanonische Bedeu-
tung, die ihnen bis zum Ausgang des 18. Jh. erhalten
blieb.
Im Früh- und Hochmittelalter wurden die Begriffe

miles und militia zunächst in erster Linie als geistliche
Metapher verwendet (miles christianus, militia Dei). Im
Kontext von Investiturstreit und Kreuzzugsbewegung
erhielt das metaphorische Idealkonstrukt des miles chris-
tianus eine auf die Gesamtheit der weltlichen Streiter
bezogene Bedeutung (militia saecularis).
Mit dem Aufkommen größerer selbständig agieren-

der Fußtruppenkontingente während des Hundertjäh-
rigen Krieges fand das Adjektiv militaire (1355) Eingang
ins Mittelfranzösische. Erst 1475 erschien die erste deut-
sche Übersetzung des Vegetius. Res militaris wurde hier
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mit Kriegskunst übersetzt. Bis zur Mitte des 18. Jh. blie-
ben militarisch/militairisch im deutschen Sprachge-
brauch daher eher die Ausnahme und militärischen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorbehalten (dis-
ciplina militaris, corpus juris militaris, Militar-Verbrechen,
Militar-Monat).
Der Gattungsbegriff Militar/Militair brachte also in

erster Linie eine Rechtsbeziehung zum Ausdruck und
stand damit in einem Spannungsverhältnis zu der auf
einer persönlichen Treuebeziehung zwischen dem Fürs-
ten als Kriegsherrn und seinen Offizieren beruhenden
ständisch-sozialen Beziehung. Daher wurde in Preußen
1718 der Begriff Militair ausdrücklich verboten und bis
zum Ende der Monarchie 1918 nur in Komposita (Mili-
tairrecht, M.-Akademie) verwendet.
Seit den 1770er Jahren erschien M. zur Kennzeich-

nung von Einzelpersonen bisweilen auch in aufgeklärt-
kritischen Veröffentlichungen. Als Fremdzuschreibung
findet er sich mit dieser Akzentuierung in der liberalen
Publizistik des Vormärz. Mit der zunehmenden gesell-
schaftlichen Akzeptanz der M.-Organisation des Kaiser-
reichs wurde der Begriff seltener verwendet und galt
1914 als veraltet. Deutlich negativ aufgeladen wurde er
zumKampfbegriff in der völkisch-nationalen Auseinan-
dersetzung über die Ursachen der Kriegsniederlage
1918. Die höhere militärische Führung, als kriegsferne
Hof- und Bürogenerale denunziert, wurde als „Militärs“
gekennzeichnet, denen der charismatische Frontoffizier,
der Frontkämpfer, gegenübergestellt wurde. Die damit
einhergehende nationalsozialistische Kampfmetapher
verschwand mit der Katastrophe von 1945.
Der Begriff „M.“, zur Bezeichnung der Gesamtheit der

bewaffneten Macht oder einzelner ihrer Angehörigen
wird im Deutschen in erster Linie bezogen auf die
M.-Organisationen fremder Staaten verwendet, seltener
mit Bezug auf die Streitkräfte der BRD.

Miliz (lateinisch militia): Im Zuge des Hundertjäh-
rigen Krieges entstand zur Beschreibung des gesamten
Heerwesens in Frankreich der Begriff milice. Mit Blick
auf die Auseinandersetzung zwischen den Banden der
geworbenen Condottieri und den Aufgeboten der italie-
nischen Stadtstaaten unterschied Niccolò Machiavelli
mit milizia ausiliaria e mercenaria zwischen den Forma-
tionen ausgehobener Landeseinwohner und denen ge-
worbener Söldner. In diesem Sinne wurde im deutschen
Sprachraum seit dem 16. Jh. das nur für den Kriegsfall
( →Krieg) und als offensives Instrument geworbene
extraordinari Kriegsvolck der in der Tradition der Land-
folge unter ständischer Kontrolle als defensives Instru-
ment der Landesverteidigung aufgebotenen Landes-
defension (Landfahnen oder Landmiliz) gegenüberge-
stellt.
Für die nach dem Westfälischen Frieden wenngleich

reduzierten, so doch nun dauerhaft unter Waffen gehal-
tenen Truppen der armierten Reichsstände, als nur dem
Herrscher verpflichtete Instrumente der →Außenpoli-
tik, wurde der Begriff Miliz bewusst vermieden. In den

gelehrten Enzyklopädien des 18. Jh. blieb Miliz in der
doppelten Bedeutung von Heerwesen insgesamt und zur
Landesverteidigung ausgehobenen Untertanen jedoch
erhalten. In Frankreich wurden die durch Losverfahren
ausgehobenen Angehörigen der milices provinciales in
den Kriegen des 18. Jh. zunehmend als Ersatzorganisa-
tion des stehenden Heeres verwendet und galten daher
der aufgeklärten Kritik als Symbol der Willkür fürst-
lichen Despotismus. Mit der →Französischen Revolu-
tion verschwand diese Organisationsform und mit ihr
der Begriff milice. Im deutschen Sprachraum wurden
bis zur Mitte des 19. Jh. lokale Ordnungsformationen
als Bürgerwehr oder Bürgermiliz bezeichnet und weisen
in dieser Funktion auf Polizeiorgane ( →Polizei) hin, die
in einigen ostmitteleuropäischen Staaten und in der rus-
sischen Förderation noch heute als milicija (russisch)/
milicja (polnisch) bezeichnet werden.

Militarismus (französisch: militarisme): In der An-
fangsphase der Französischen Revolution (1790) wurde
militarisme zur Kennzeichnung einer Herrschaft ver-
wendet, die sich fortgesetzt zu Lasten ihrer Untertanen
des M.s und des Krieges bedient, um ausschließlich dy-
nastische Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
In den Kriegen der Revolution und des Kaiserreichs

verschwand der Begriff, um nach der Abdankung Napo-
leons I. kurzzeitig mit geringer Wirksamkeit wieder
aufgenommen zu werden. Während des Zweiten Kaiser-
reichs fand er als politischer Kampfbegriff zur Akzen-
tuierung der Herrschaft Napoleons III. als einer M.-
Diktatur/M.-Herrschaft in Kreisen seiner zumal sozia-
listischen Gegner Verbreitung. Von hier aus gelangte er
in die politische Publizistik der süddeutsch-kleindeut-
schen katholischen Gegner der Bismarck’schen Reichs-
gründung und der Dominanz des preußischen M.s. Im
20. Jh. verwendete die sozialistische Agitation den Be-
griff. Gleichzeitig entwickelte er sich zu einem For-
schungsbegriff, der „eine politische Mentalität be-
schreibt, die militärische Verhaltensweisen auf andere
gesellschaftliche Bereiche als das Militär überträgt und
zu einer allgemeinen handlungsleitenden Norm macht“
( Jansen 2004: 12). Als analytisches Instrument wurde er
in differenzierender Absicht begrifflich erweitert (dop-
pelter M., bürgerlicher M., Integrations-M.).

Militärische Revolution, fiscal-military-state, militä-
risch-industrieller Komplex: Zur Kennzeichnung eines
fundamentalen Modernisierungsprozesses im neuzeit-
lichen Kriegswesen in technischer und taktisch-operati-
ver Beziehung wurde in der angelsächsischen Forschung
in den 1960er Jahren der Begriff Military Revolution ent-
wickelt, der inzwischen mehrfach ergänzt und erweitert
die verschiedenen grundsätzlichen evolutionären Inno-
vationen vom Spätmittelalter bis zum Ende des 18. Jh.
aufeinander bezogen in den Blick nimmt (Artillerie,
Festungswesen, Kriegsschiffbau, Mannschaftsstärken
usw.). Damit rücken die administrativen und fiska-
lischen Voraussetzungen eines frühneuzeitlichen Belli-
zismus als Impulse eines mit unterschiedlicher Intensi-
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tät vorangetriebenen Staatsbildungsprozesses in den
Blick der historischen Forschung (fiscal-military-state).
Mit Beginn der Industriellen Revolution ( →Industria-

lisierung, Industriellen Revolution), die erst die Aus-
rüstung und den Einsatz von Massenarmeen und Mas-
senvernichtungsmitteln ermöglichte, stiegen Bedeutung
und Einfluss der nationalen Rüstungsindustrien als Mo-
toren technischen →Fortschritts und industrieller Pro-
duktionsverhältnisse. Im Verlauf der beiden →Weltkrie-
ge und des →Kalten Krieges verstärkte sich die enge
Interessenverbindung zwischen M., Wirtschaft und po-
litischen Eliten und damit der Einfluss einer Rüstungs-
lobby auf politische Entscheidungen in einer Weise, die
der scheidende US-Präsident Dwight David Eisenhower
1961 als militärisch-industriellen Komplex kennzeich-
nete. Eine intensive Wechselbeziehung von Personal,
Informationen, und finanziellen Ressourcen ließ die Be-
fürchtung entstehen, dass dadurch die demokratischen
Institutionen ihre Entscheidungen im Bereich der Si-
cherheitspolitik nicht mehr unabhängig zu treffen ver-
mögen. Zunächst auf die USA bezogen wurde der mi-
litärisch-industrielle Komplex zu einem Kampfbegriff der
marxistisch-leninistischen Imperialismuskritik. Gleich-
wohl entwickelten sich ausgehend von der Blockkon-
frontation und einer damit verbundenen übersteigerten
Sicherheitsideologie auch in der UdSSR vergleichbare
Strukturen. Die von den Supermächten betriebene Rüs-
tungsspirale (NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstung)
erzwang eine zunehmend expansive Fiskalpolitik, der
die UdSSR schließlich nicht mehr standhalten konnte.
Angesichts der asymmetrischen Kriege des 21. Jh.

und der in ihnen wirkenden heterogenen Gewaltorga-
nisationen bildet das M. als nationale oder multinatio-
nale Streitmacht, deren Erscheinungsbild ihre Angehö-
rigen eindeutig als Soldaten ausweist, deren Einsatz
nach nationalem und internationalem Recht erfolgt,
nur noch einen Akteur unter anderen. Kampfeinsätze
in →Failed states konfrontieren moderne M.-Organisa-
tionen mit Formen organisierter Gewalt, nicht unähn-
lich denen, die den europäischen Staatsbildungsprozess
zu Beginn der Neuzeit begleitet haben. In diesem Sinne
versteht sich auch die moderne M.-Geschichte als ein
eigenständiges Forschungsfeld in einer weiter gefassten
Kulturgeschichte der →Gewalt.
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II. Politikwissenschaftlich

Der Begriff M. bezeichnet die Streitkräfte eines Landes,
entweder als Gesamtheit der →Soldaten oder als Teil
dieser Gesamtheit. Das →Gewaltmonopol des moder-
nen Staates institutionalisiert sich – neben der →Polizei
– gerade auch im M. In demokratisch verfassten Staaten
sind dessen Funktionen und Aufgaben i.d.R. in einem
Rechtskodex fixiert. Zu den zentralen Charakteristika
des M.s gehören eine organisierte und hierarchisch ge-
gliederte Personalstruktur; deren Einbindung in staat-
liche und gesellschaftliche Strukturen; sowie ein bes.r
rechtlicher Status der Streitkräfte, welcher deren Mit-
glieder zur Ausübung staatlicher Gewalt legitimiert.

1. Staat und Militär
Das M. untersteht staatlicher Kontrolle und ist ein wich-
tiges Instrument des staatlichen Gewaltmonopols. In
dieser Funktion dient es dem Schutz einer Gesellschaft
und ihres Staates vor Bedrohungen von außen und vor
Konflikten im Inneren, dgl. zur Durchsetzung staatli-
cher Interessen. Die Ausgestaltung dieser Rolle erfolgt
durch die Verfassung sowie das Wehrrecht des jeweili-
gen Staates. Auf diese Weise unterliegt die Aufgaben-
wahrnehmung des M.s der gesellschaftlich-politischen

→Steuerung. In Demokratien erfolgt diese Kontrolle
und Steuerung vorrangig durch ein Verteidigungsminis-
terium, dem – als zivile Verwaltungsinstanz – das M.
unterstellt ist. Hierdurch findet sich das M. als Teil der
Exekutive in die staatliche →Gewaltenteilung eingeglie-
dert.
Die Funktionen des M.s im modernen →Staat lassen

sich ausdifferenzieren um den Schutz des Staates –

→Ordnung, Bevölkerung, Territorium – als dessen Zen-
tralfunktion. Wesenskern des M.s ist dabei dessen Be-
fähigung zum Kampf. Sie dient klassischerweise der
Landes- oder Bündnisverteidigung, nicht selten aber
auch der Prävention oder Bewältigung von →Krisen.
Deshalb sind sowohl die Landes- bzw. Bündnisverteidi-
gung als auch die Bearbeitung internationaler Krisen
strukturbildend für die militärischen Fähigkeiten von
Streitkräften. Entspr.e Vorgaben werden durch die Re-
gierung gemacht, meist in Form von Strategiedokumen-
ten und Richtlinien. Zur Schutz- und Verteidigungs-
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funktion des M.s kommt eine Assistenzfunktion zur
Unterstützung nicht-militärischer Einrichtungen hinzu,
bspw. bei der Katastrophenhilfe, humanitären Hilfe
oder der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.
Das M. kann ferner eine Integrationsfunktion erfüllen,
sofern es verschiedene gesellschaftliche Schichten unter
Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel verlässlich zu-
sammenführt. Traditionell kommen demM. auch reprä-
sentative Funktionen zu, etwa beim Empfang von
Staatsgästen.
Alle diese Funktionen des M.s sowie die aus ihnen

folgende Bedeutung der Streitkräfte für Staat und Ge-
sellschaft bedürfen der politischen Begründung. Die
aber sind nur selten ganz unumstritten. Wenngleich
die Rolle des M.s als Versicherung gegen externe und
interne Bedrohungen und Risiken gemeinhin akzeptiert
wird, ist die konkrete gesellschaftliche Bereitschaft, die
mit der Aufstellung, Ausbildung, Ausrüstung, Instand-
haltung und dem Einsatz von Streitkräften verbundenen
Kosten zu tragen, ganz wesentlich von der jeweils aktu-
ellen Bedrohungswahrnehmung in einer Gesellschaft
abhängig. Zudem deutet der sich wandelnde Charakter
gegenwärtiger politisch-militärischer Konflikte darauf
hin, dass das M. zwar ein oft unabdingbares, doch nur
im Ausnahmefall hinreichendes Element zu deren Be-
arbeitung ist.

2. Entwicklungstendenzen im Militär
Eine wesentliche Entwicklungstendenz, v. a. in den Staa-
ten der →NATO und der →EUnach dem Ende des →Kal-
ten Krieges, ist die Professionalisierung der Streitkräfte.
Es setzte ein Prozess ein, in dem die bestehendenWehr-
pflichtarmeen durch im Umfang kleinere Freiwilligen-
armeen ersetzt werden sollten. Diese Entwicklung hatte
drei maßgebliche Treiber. Erstens war das die Einschät-
zung, nach dem Ende der Konfrontation zwischen Ost
und West habe sich die Bedrohungslage so gewandelt,
dass Massenheere nun unnötig wären. Damit ging –
zweitens – der Wunsch vieler Regierungen einher, eine
sog.e „Friedensdividende“ einzufahren und die Verteidi-
gungsausgaben zu senken. Drittens führte die zuneh-
mende technische Komplexität moderner Ausrüstung
und Waffensysteme zu solchen Spezialisierungen und
Anforderungen an Ausbildung sowie Können bei den
Soldaten, dass sie von Wehrpflichtigen – schon auf-
grund ihres befristeten Engagements – kaum mehr er-
füllt werden können.
Diese Professionalisierung des M.s wurde aus ver-

schiedenen Richtungen auch kritisiert. Etwa wird be-
fürchtet, dass sich die Bindung zwischen M. und Gesell-
schaft dann abschwächt, und zwar bis hin zu einer
Abschottung der Streitkräfte vom Rest der Gesellschaft.
Manche Beobachter befürchten zudem eine Militarisie-
rung von →Außen- und →Sicherheitspolitik, wenn die
direkte Einbindung des M.s in die Gesellschaft nach-
lässt. Durch Einsatzerfahrungen von Soldaten, die vom
Rest der Bevölkerung nicht geteilt werden können, dürf-

te die Abgrenzung zwischen Militär und Gesellschaft
noch weiter zunehmen. Insgesamt wird in der Literatur
v. a. auf negative Konsequenzen der Professionalisie-
rung für die Schutz- sowie Integrationsfunktion des
M.s hingewiesen. Bislang vorliegende Forschungsergeb-
nisse deuten allerdings darauf hin, dass derlei Befürch-
tungen zwar nicht unbegründet, aber doch überzogen
sind.
Im Laufe von sich weiter entspannenden oder wieder

verschärfenden Bedrohungslagen werden sich das Ver-
hältnis zwischen Staat und M. sowie die oben umrisse-
nen Entwicklungstendenzen wohl weiter wandeln. In
Europa hat bspw. die Außenpolitik Russlands seit
2013/14 (Krim-Annexion, Konflikt in der Ost-Ukraine)
– in Verbindung mit umfassenden Modernisierungs-
maßnahmen beim russischen M. – ein erneutes Um-
denken befördert. Einige Regierungen haben etwa be-
gonnen, wieder Elemente einer allg.en Wehrpflicht
einzuführen, aufwendige Ausrüstungsprogramme ein-
zuleiten sowie ein Aufwachsen des Personalumfangs
des M.s in Betracht zu ziehen. Gleichzeitig gewinnt,
auch in Deutschland, die Landes- und Bündnisverteidi-
gung erneute Prominenz als Kern der Schutz- und Ver-
teidigungsfunktion des M.s, weil Aufgaben, Strukturen
und gesellschaftliche Einbindung des M.s nun einmal
stets im Zusammenhang des sich immer wieder wan-
delnden internationalen Umfelds zu verstehen sind.
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BASTIAN GIEGERICH

Militärregime →Regierungssysteme

Militärseelsorge

Die M. beinhaltet alle Bemühungen der →Religions-
gemeinschaften um das geistige und geistliche Wohl
der →Soldaten, die ihnen jeweils angehören, und deren
Familienangehörigen. Im weiteren Sinn umfasst sie
auch soziale Aktivitäten wie Betreuung bei Traumatisie-
rungen, Familienfreizeiten usw.
Von einer regelrechten M. ist erst vom 17. Jh. an zu

sprechen, als die Landesfürsten auch im Frieden die Re-
gimenter in Sold und Eid hielten. Die erste M. wurde
von König Philipp IV. von Spanien 1645 angeordnet. In
Bayern wurde die M. durch ein päpstliches Breve vom
20.4.1841 und in Preußen von 1848 bis 1868, endgültig
am 22.5.1868, geschaffen.
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